
Seite 1 von 1 

 
Stadt Neubulach 
Landkreis Calw 

 

 
 

 
1. Satzung zur Änderung der 

Friedhofssatzung (Friedhofsordnung und 
Bestattungsgebührensatzung) 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) in der derzeit gültigen Fassung, 
hat der Gemeinderat am 05.05.2021 folgende 1. 
Satzung zur Änderung der Friedhofssatzung 

(Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensatzung) 
vom 01.07.2020 beschlossen: 
 

§ 1 Satzungsänderung 

 

§ 16a wird neu aufgenommen: 
 

§ 16a Verbot von Grabsteinen und 

Grabeinfassungen aus ausbeuterischer 

Kinderarbeit 

 

(1) Es dürfen nur Grabsteine und Grabeinfassungen 
aufgestellt werden, die nachweislich ohne Einsatz 
schlimmster Formen der Kinderarbeit im Sinne des 
Artikels 3 des Übereinkommens 182 der 

Internationalen Arbeitsorganisation vom 17. Juni 1999 
über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur 
Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit 
(BGBI.2001 II S. 1290, 1291) hergestellt worden sind. 
 

(2) Der Nachweis im Sinne des Absatzes 1 ist 
erbracht, wenn durch lückenlose Dokumentation 
dargelegt wird, dass die Grabsteine und 
Grabeinfassungen vollständig in Mitgliedsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

oder der Schweiz hergestellt wurden. 
 
(3) Der Nachweis im Sinne des Absatzes 1 ist auch 
erbracht, wenn durch ein bewährtes Zertifikat bestätigt 
wird, dass die verwendeten Steine in der gesamten 

Wertschöpfungskette ohne Einsatz schlimmster 
Formen der Kinderarbeit hergestellt wurden. Bewährte 
Zertifikate sind schriftliche Erklärungen, die von 

gemeinnützigen oder anderen, von der herstellenden 
Industrie und dem Handel unabhängigen 
Organisationen oder Einrichtungen nach transparenten 

Kriterien vergeben werden und die mindestens 
sicherstellen, dass die Herstellung ohne Einsatz 
schlimmster Formen der Kinderarbeit regelmäßig 
durch sachkundige und unangemeldete Kontrollen vor 
Ort überprüft wird. Als bewährt gelten Zertifikate 

insbesondere, wenn den Zertifizierten auf allgemein 
zugänglichen und anerkannten Plattformen nach 
Evaluation des Zertifizierungsprozesses und 
Publikation der gewonnenen Ergebnisse Authentizität 
zugesprochen wird. 
 

(4) Ist die Vorlage eines bewährten Zertifikats nicht 
oder nur unter unzumutbaren Belastungen möglich, 
hat der betroffene Händler stattdessen eine schriftliche 
Erklärung vorzulegen, in der er zusichert, dass im 

keinerlei Anhaltspunkte darüber bekannt sind, dass die 
Grabsteine und Grabeinfassungen unter Einsatz 
schlimmster Formen der Kinderarbeit hergestellt 
wurden. 
 

(5) Eines Nachweises im Sinne von Absatz 1 bedarf es 

nicht, wenn der Letztveräußerer glaubhaft macht, dass 
die Grabsteine und Grabeinfassungen aus Naturstein 
oder deren Rohmaterial vor dem 1. März 2021 in das 
Bundesgebiet eingeführt wurden.  

§ 2 Inkrafttreten 

Die 1. Satzung zur Änderung der Friedhofssatzung 
(Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensatzung) 
vom 01.07.2020 tritt am Tage nach der Bekanntgabe 
in Kraft.  

Neubulach, den 05.05.2021 

 
Ausgefertigt! 
 
Petra Schupp 
Bürgermeisterin 

 
Die Satzung wurde am 07.05.2021 auf der Homepage der Stadt 

Neubulach veröffentlicht. 

 

Hinweis:  

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und 

Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-

Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim 

Zustandekommen dieser Satzung wird nach 

§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 

innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 

Satzung gegenüber der Stadt Neubulach geltend gemacht 

worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 

soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 

über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder 

die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 


